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Abstract 
 
 
Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die Anforderungen und Aufgaben eines zentralen 

Praxisanleiters zu erfassen, damit eine erfolgreiche Implementierung im stationären Setting 

gelingen kann.  

 

Dazu wurden Praxisanleitung und Praxisbegleitung unterschieden, sowie eine differenzierte 

Betrachtung von zentraler und dezentraler Praxisanleitung vorgenommen. Anschließend 

wurde eine Stellenbeschreibung generiert, die die Punkte Ziele, Stellenbezeichnung, Anforde-

rungen, Aufgaben und Vergütung eines zentralen Praxisanleiters in den Fokus rückte.  

 

Es folgten Überlegungen, die für eine erfolgreiche Implementierung in der Praxis sinnvoll er-

schienen. Dabei wurden die Rahmenbedingungen, sowie die Ziele, die mit einer Evaluation 

eines zentralen Praxisanleiters verbunden sind, betrachtet.  

 

Abschließend wurde ein Fazit gezogen, die Arbeit kritisch betrachtet und ein Ausblick gege-

ben. 
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1. Einleitung 

	
Im folgenden Kapitel werden die Begründung und Ziele der Arbeit aus gesellschaftlicher und 

beruflicher Perspektive dargestellt. Ebenso werden die Impulse, die zur Auswahl des Titels 

der Bachelorarbeit veranlasst haben, betrachtet. 

 

1.1 Begründung des Themas         

	
Der demografische Wandel schreitet voran und veranlasst dazu, sich über die Pflege von Men-

schen aller Altersgruppen Gedanken zu machen. Im Juli 2017 wurde das neue Pflegeberu-

fereformgesetz verabschiedet. Dieses tritt ab 1. Januar 2020 bundesweit in Kraft und wird das 

Krankenpflege- und Altenpflegegesetz ablösen. „Mit ihm wird die generalistische Pflegeaus-

bildung als einheitliche Grundausbildung für Pflegeberufe mit dem Berufsabschluss ‚Pflege-

fachfrau‘ oder ‚Pflegefachmann‘ gesetzlich festgeschrieben.“ (Mamerow 2018, S. 33). 

Bereits heute herrscht auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Mangel an qualifiziertem Pflege-

personal. Der Wettbewerb, um Auszubildende für seinen Betrieb zu gewinnen, wird weiter 

steigen. Das Verhältnis von Auszubildenden, die eine Lehre als Pflegefachmann/-frau begin-

nen und der Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen ist im Ungleichgewicht, sodass mit einem 

Mangel an quantitativer und qualitativer, professioneller Pflegeversorgung zu rechnen ist. Da-

her ist es auch aus gesellschaftspolitischer Sicht eine wichtige Aufgabe, die pflegerische Ver-

sorgung im eigenen Land sicherzustellen, zumal auch die Lebenserwartung der Menschen im 

eigenen Land steigt (vgl. Weiß/Meißner/Kempa 2018, S. 86). 

Deshalb scheint es sinnvoll, auch die Ausbildung als Pflegefachkraft sich den wandelnden 

Strukturen der Gesellschaft anzupassen.  

 

Mit den gestiegenen und veränderten Anforderungen der Gesellschaft wurde daher die gene-

ralistische Pflegeausbildung in Deutschland beschlossen, die die bisher getrennten Ausbildun-

gen -  Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Alten-

pflege -  miteinander vereint und diese in einer Ausbildung zusammenführt. Weitere Neuerun-

gen sind zudem die Nennung vorbehaltener Tätigkeiten für Pflegefachpersonen, sowie die 

Möglichkeit, die Ausbildung in Form eines Studiums zu absolvieren (vgl. DBfK 2019).  

 

„Die Ausbildung … besteht [weiterhin] aus theoretischem und praktischem Unterricht und ei-

ner praktischen Ausbildung.“ (§6 Abs. 1 PfBRefG). „Wesentlicher Bestandteil der praktischen 

Ausbildung ist die von der Einrichtung zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von 
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mindestens 10 Prozent der während des Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungs-

zeit.“ (§6 Abs. 3 Satz 3 PfBRefG). 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben stellt sich die Frage, wie eine solche durch das PfBRefG 

geforderte Praxisanleitung sichergestellt werden kann?  

 

Die aktuelle Situation der Praxisanleitung verdeutlicht der ver.di-Ausbildungsreport von 2015. 

Die Fachgewerkschaft für das Gesundheits- und Sozialwesen hat sich im Rahmen einer 

schriftlichen Befragung mit der Qualität der Pflegeausbildung beschäftigt und auch Fragen zur 

Praxisanleitung gestellt. Ergebnis der Studie war, dass ein Drittel aller befragten Auszubilden-

den während ihres Praxiseinsatzes nicht an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt werden. 

Des Weiteren gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die Praxisanleiter ihrer Ein-

schätzung nach nicht ausreichend Anleitungszeit erhalten. Mehr als 80 Prozent wünschen sich 

mehr Praxisanleiter (vgl. ver.di Ausbildungsreport 2015, S. 30 ff.). 

Der Ausbildungsreport veranschaulicht daher, dass es im Bezug zur Praxisanleitung einer 

deutlichen Optimierung bedarf.   

 

Einen guten Ansatz stellen sogenannte freigestellte, hauptamtliche bzw. zentrale Praxisanlei-

ter dar. Viele Kliniken sind aktuell dabei, solche Praxisanleiter zu implementieren und deren 

Anforderungsprofil und Aufgabenbereiche zu definieren. Durch derartige Praxisanleiter soll 

eine nach dem neuen PfBRefG geforderte Praxisanleitung sichergestellt werden. Die Bezeich-

nung „zentraler Praxisanleiter“ wurde gewählt, um eine klare Abgrenzung zu dezentraler Pra-

xisanleitung zu ermöglichen. 

 

 

1.2 Zielsetzung 
 
Die Bachelorarbeit wird mittels der Methode der Literaturarbeit erstellt, um die Anforderungen 

und Aufgaben eines zentralen Praxisanleiters zu ermitteln. 

 

Zunächst wird der theoretische Bezugsrahmen dargestellt. Praxisbegleitung und Praxisanlei-

tung werden gegenübergestellt. Dezentrale und zentrale Praxisanleitung werden voneinander 

unterschieden. Der theoretische Bezugsrahmen wird unter dem aktuellen Forschungsstand 

betrachtet. 

Im Fokus der Arbeit steht die Erarbeitung einer Stellenbeschreibung, welche Anforderungen 

und Aufgaben ein zentraler Praxisanleiter zu erfüllen hat. Die Anforderungen werden dem 
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Deutschen Qualifikationsrahmen zugeordnet und in dessen Unterteilung - in Fach- und Per-

sonalkompetenz - aufgeführt und erläutert. Ebenso werden die hierarchische Einordnung, die 

Vergütung und Ziele, die mit der Stelle verbunden sind, benannt.  

Zur erfolgreichen Implementierung im stationären Setting werden die Rahmenbedingungen 

und die Ziele einer Evaluation im Zusammenhang mit der Einführung des zentralen Praxisan-

leiters aufgezeigt. Am Ende der Arbeit wird ein Fazit gezogen, die Arbeit kritisch betrachtet 

und ein Ausblick gegeben. 

 

Ziel der Bachelorarbeit ist, eine Stellenbeschreibung für einen zentralen Praxisanleiter zu ge-

nerieren, damit eine erfolgreiche Implementierung im stationären Setting gelingen kann.  
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2. Theoretischer Bezugsrahmen  

	
Das zweite Kapitel der Bachelorarbeit befasst sich mit dem theoretischen Bezugsrahmen. Hier 

werden Praxisbegleitung und Praxisanleitung voneinander abgegrenzt. Dezentrale und zent-

rale Praxisanleitung werden unterschieden und wesentliche Merkmale herausgearbeitet.  

 

2.1 Praxisbegleitung 
 
Die Praxisbegleitung Auszubildender in der praktischen Ausbildung wird schon über viele 

Jahre praktiziert, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung und durch unterschiedliche Berufs-

stände. Anfangs wurden Lernende von Ärzten unterwiesen. Zwischen den Jahren 1965 und 

1985 war es Auftrag des Ausbildungsträgers Praxisbegleitungen durchzuführen. Dies wurde 

aber aufgrund der damaligen Personalsituation und verschiedener Auffassungen der Aufgabe 

unterschiedlich ausgeführt. Ergebnis war eine defizitäre praktische Ausbildung, die auf Grund-

lage von Befragungen belegt und dokumentiert wurde (vgl. Arens 2015, S. 9). 

Erst „[m]it dem bundeseinheitlichen Altenpflegegesetz findet Praxisbegleitung als gesetzlich 

fixierte Aufgabe erstmals Einzug in die Berufszulassungsgesetze der Gesundheitsberufe … 

Es folgten die Reform des Krankenpflegegesetztes von 2003 und jüngst das Notfallsanitäter-

gesetz von 2013, die Praxisbegleitung als Aufgabe der Schule sowie Praxisanleitung als Auf-

gabe der Träger der praktischen Ausbildung verbindlich festlegen.“ (Arens 2015, S. 10). 

 

Praxisbegleitung ist nach § 5 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des neuen Pflegebe-

rufereformgesetzes für Pflegeberufe zur/zum Pflegefachfrau bzw. –mann folglich geregelt:  

„Die Pflegeschule stellt durch ihre Lehrkräfte für die Zeit der praktischen Ausbildung die Pra-

xisbegleitung in den Einrichtungen der praktischen Ausbildung in angemessenem Umfang si-

cher. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, die Auszubildenden insbesondere fachlich zu betreuen 

und zu beurteilen sowie die Praxisanleiterinnen oder die Praxisanleiter zu unterstützen. Hierzu 

ist eine regelmäßige persönliche Anwesenheit der Lehrkräfte in den Einrichtungen zu gewähr-

leisten. Im Rahmen der Praxisbegleitung soll für jede Auszubildende oder für jeden Auszubil-

denden daher mindestens ein Besuch einer Lehrkraft je Orientierungseinsatz, Pflichteinsatz 

und Vertiefungseinsatz in der jeweiligen Einrichtung erfolgen.“ (§ 5 PflAPrV). 

 

Nach Arens (2015) ist das „Ziel der Praxisbegleitung … die Verbindung der Lernorte Schule 

und Praxis … Diese Verbindung erfolgt durch eine angemessene Begleitung, Anleitung, Be-

treuung und gemeinsam mit den Lernenden vorzunehmende Beurteilung der Leistungen, Po-

tenziale und Kompetenzen sowie eine fortlaufende Analyse und Transparenz der Lernpro-

zesse.“ (Arens 2015, S.43 f.). 
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Zudem führt Arens (2015) folgende Aufgaben der Praxisbegleitung stichpunktartig auf: 

 

• „Die Schule unterstütz durch Praxisbegleitung die praktische Ausbildung 

• Betreuung und Beurteilung der Lernenden durch regelmäßige begleitende Besuche in den 

Einrichtungen 

• Mit den Lernenden Fragen aufarbeiten und diese in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess 

beraten 

• Die Lernenden in der praktischen Ausbildung anleiten 

• Supervision der Lernenden  

• Reflexionsgespräche mit den Schülerinnen während der praktischen Ausbildung führen 

• Beurteilung der Leistungen während der praktischen Ausbildung 

• Praxiskontakte halten und den Informationsaustausch gewährleisten 

• Beratung der Praxisanleitung in pädagogischen Fragen 

• Arbeitskreise für Praxisanleitungen zu inhaltlichen und pädagogischen Fragen 

• Aufgabenstellung für die praktische Prüfung 

• Auswahl der Einrichtungen und pflegebedürftigen Personen für die praktische Prüfung 

• Abnahme und Beurteilung der praktischen Prüfungen 

o Schriftliche Ausarbeitung der Pflegeplanung 

o Durchführung der Pflege 

o Reflexion 

• Begründung der Leistung der praktischen Prüfung in einem Protokoll.“ (Arens 2015, S. 42). 
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2.2 Praxisanleitung 
 
„Die Berufsbezeichnung ‚Praxisanleiter’ wurde für Pflegeberufe erstmals in Deutschland be-

reits 1996 im Land Hessen geschützt, klar definiert und im Staatsanzeiger … veröffentlicht. 

Die Weiterbildung für Praxisanleiter wurde mit dieser Richtlinie für einen Stundenumfang von 

460 Stunden festgelegt … “ (Mamerow 2018, S. 10 f.).  

Laut Quernheim (2013) war das „Tätigkeitsziel… die planmäßige Vorbereitung der Schüler auf 

ihren Beruf …Praxisanleiter sorgen in Deutschland somit schon …[einige] Jahre für eine hohe 

Ausbildungsqualität.“ (Quernheim 2013, S. 63). 

 

Der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (2017) versteht unter Praxisanleitung „… geplante 

und zielgerichtete Aktivitäten …, in der Lernende im jeweiligen Einsatzort von Praxisanleite-

rinnen an pflegerisches Handeln herangeführt werden. … Die Aufgaben der Praxisanleiterin-

nen dienen der Umsetzung der Ausbildungsziele in der praktischen Ausbildung in enger Zu-

sammenarbeit mit der Schule. Es entsteht eine enge Verzahnung von theoretischer und prak-

tischer Ausbildung.“ (DBR 2017, S. 12 f.).  

 

Praxisanleitung, nach § 4 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe zur Pfle-

gefachfrau bzw. –mann, wird von der Einrichtung der praktischen Ausbildung sichergestellt. 

„Aufgabe der Praxisanleitung ist es, die Auszubildenden schrittweise an die Wahrnehmung 

der beruflichen Aufgaben als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann heranzuführen, zum Füh-

ren des Ausbildungsnachweises nach § 3 Absatz 5 anzuhalten und die Verbindung mit der 

Pflegeschule zu halten. Die Praxisanleitung erfolgt im Umfang von mindestens zehn Prozent 

der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit, geplant und struktu-

riert auf der Grundlage des vereinbarten Ausbildungsplanes.“ (§ 4 Abs. 1 PflAPrV). 

 

Geeignete Praxisanleiter sind demnach Personen, die „durch eine berufspädagogische Zu-

satzqualifikation im Umfang von mindestens 300 Stunden und kontinuierliche insbesondere 

berufspädagogische Fortbildung im Umfang von mindestens 24 Stunden jährlich gegenüber 

der zuständigen Behörde [verfügen].“ (§ 4 Abs. 3 PflAPrV). Praxisanleiter die vor dem 

31.12.2019 eine Qualifikation als Praxisanleiter vorweisen können, haben Bestandsschutz, 

müssen aber ab 2020 auch jährlich Fortbildungen von mindestens 24 Stunden nachweisen. 

(vgl. § 4 Abs. 3 PflAPrV). 

Grundsätzlich müssen Praxisanleiter, vor Beginn der Weiterbildung, zwei Jahre berufstätig 

gewesen sein (vgl. Quernheim 2013, S. 65). 
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In den vergangenen Jahren haben sich zwei Typen von Praxisanleitern entwickelt, die in den 

nachfolgenden Punkten erläutert werden (vgl. Quernheim 2013, S.68). 

	
	
2.2.1 Dezentrale Praxisanleitung 

 

Die Anleitungsorganisation im stationären Setting ist im Wesentlichen unterschiedlich gestal-

tet. Baumann und Lehmann (2014) nennen zwei Typen von Praxisanleitern:  

Praxisanleiter, die in den Stationsalltag fest eingeplant sind und Praxisanleiter, die freigestellt, 

zentral bzw. hauptamtlich tätig sind (vgl. Baumann & Lehmann 2014, S. 237). 

 

Praxisanleiter haben alle die Aufgabe, die Auszubildenden bei der Erlangung des Ausbil-

dungsziels in Kooperation mit der Schule zu unterstützen. Theorie und Praxis werden somit 

miteinander verknüpft.  

 

„Daraus ergeben sich insbesondere 

• die Einführung in das jeweilige Berufsfeld konkreter Pflegepraxis; 

• die Integration von theoretischen Ausbildungsinhalten in die praktische Tätigkeit; 

• die Hilfe zur Entwicklung personen- und prozessorientier gestalteter Pflege; 

• die Begleitung individueller Lernerfahrungen der Lernenden; 

• die Teilnahme an ausbildungsrelevanter Regelkommunikation sowie 

• die Mitwirkung bei Bewertung und Benotung fachpraktischer Leistungen.“ (DBR 2017, S. 

13). 

Die Neuausrichtung der Pflegeausbildung beutet zudem, dass viele Inhalte nur noch exemp-

larisch unterrichtet werden können. Quernheim (2019) plädiert daher für eine „… professio-

nelle Praxisanleitung …, um Handlungskompetenzen am Praxisort zu entwickeln.“ (Quern-

heim 2019, S. 38 f.).  

 

Professionelle Praxisanleitung gewinnt an Bedeutung, da auch ab 2020 eine hochschulische 

Pflegeausbildung nach dem neuem PfBRefG möglich ist. „Die Studierenden sollen … hoch-

komplexe Pflegeprozesse steuern und sich dabei am aktuellen wissenschaftlichen For-

schungsstand der Pflege orientieren. Die Perspektive soll nicht ausschließlich auf den Patien-

ten ausgerichtet sein, sondern auch gesellschaftliche, gesundheitspolitische und institutionelle 

Aspekte sollen handlungsleitend sein. Die Pflegeinterventionen werden einer kritischen Refle-

xion unterzogen, wobei Evidenzbasierung die Leitkategorie darstellen soll.“ (Leibig & Sahmel 

2019, S. 8). 
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Festzuhalten ist auch, dass „Schüler, die keine dokumentierte Anleitung erhalten haben, dür-

fen auf den Stationen nichts ohne direkte Aufsicht … einer examinierten Gesundheits- und 

Krankenpflegeperson eigenverantwortlich übernehmen. Werden sie ohne Anleitung dazu be-

auftragt, haftet die anordnende Pflegekraft.“ (Quernheim & Keller 2013, S. 292). 

 

Professionelle Praxisanleitung und die gesetzlich geforderte Anleitungszeit sind umso bedeu-

tender, zumal Auszubildende berichten, dass sie nicht mit Praxisanleitern in derselben Schicht 

zusammenarbeiten, was wiederum als negativ erlebt wird. (vgl. Quernheim & Keller 2013, S. 

292)  

 

	

2.2.2 Zentrale Praxisanleitung 

 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass es derzeit kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zu zent-

raler Praxisanleitung gibt. Lediglich Baumann und Lehmann (2014) liefern erste Erkenntnisse. 

Sie haben eine „… schriftliche Befragung zu den Aufgaben und Rahmenbedingungen der Tä-

tigkeit zentraler Praxisanleiter in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts [durchgeführt].“ 

(Baumann & Lehmann 2014, S. 237). 

Wie bereits aufgeführt, werden zwei Typen von Praxisanleitern unterschieden:  

Der zweite Typ von Praxisanleitern sind laut Baumann und Lehmann (2014) „freigestellte bzw. 

sogenannte zentrale Praxisanleiter oder hauptamtliche Anleiter(innen), [die] ganz, in Teilzeit, 

oder in Anteilen einer Vollzeitstelle stationsübergreifend für Aufgaben der praktischen Anlei-

tung [verantwortlich sind].“ (Baumann & Lehmann 2014, S. 237). In ihrer schriftlichen Befra-

gung kamen Baumann und Lehmann zu folgenden Erkenntnissen: 

 

• zentrale Praxisanleiter waren nicht jünger als 30 Jahre alt; 

• Die Zusammenarbeit zwischen zentralen und dezentralen Praxisanleitern und die Aufga-

benteilung ist bisher unklar; 

• fast die Hälfte der befragten zentralen Praxisanleiter geben fachpraktischen bzw. theoreti-

schen Unterricht an den Pflegeschulen, anscheinend um Personalengpässe zu kompen-

sieren;  

• zentrale Praxisanleiter werden zudem für Fortbildungen und Qualitätssicherung einge-

setzt; 

• die Autoren geben zudem zu bedenken, ob eine berufspädagogische Weiterbildung von 

noch aktuell 200 Stunden ausreichend ist, um eine qualitative Anleitung gewährleisten zu 
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können. Sie plädieren für eine hochschulische Qualifizierung zum Praxisanleiter (vgl. 

Baumann & Lehmann 2014 S. 242). 

 

Quernheim und Keller (2013) merken zusätzlich an, dass in Häusern mit zentralen Praxisan-

leitern die Auszubildenden sich besser angeleitet und betreut fühlen (vgl. Quernheim & Keller 

2013 S. 294). 

	

Letztlich ist es Aufgabe des Betriebs, als Träger der praktischen Ausbildung, zu entscheiden, 

ob und in welchem Umfang er zentrale Praxisanleiter beschäftigt. Bis dato gibt es keine ge-

setzlichen Vorgaben hierfür.  
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3. Stellenbeschreibung 

	
Im dritten Kapitel werden die Anforderungen und Aufgaben eines zentralen Praxisanleiters 

eruiert. Diese sind von zentraler Bedeutung, um eine Stellenbeschreibung generieren und den 

zentralen Praxisanleiter entsprechend vergüten zu können. Die Stellenbeschreibung ist zudem 

ein bedeutsames Organisations- und Führungsinstrument in Betrieben und ist, hingegen der 

Ansicht von Kritikern, ein Instrument der Qualitätssicherung (vgl. Richter/Gamisch/Mohr 2019, 

S. 14). 

 

Unter einer Stellenbeschreibung versteht man laut Quernheim (2013) „… die schriftliche und 

verbindliche Festlegung der Eingliederung einer Stelle in die Einrichtungsorganisation. Darin 

werden die Ziele, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sowie ihre wichtigsten 

Beziehungen zu anderen Stellen beschrieben…Laut Bundesarbeitsgericht sind STB [Stellen-

beschreibungen] die Grundlage für die Erstellung von Anforderungsprofilen, d. h. die festge-

schriebene Vorstellung des Arbeitgebers darüber, welche Anforderungen eine Stelle mit be-

stimmter Aufgabe…darstellt.“ (Quernheim 2013, S. 88). 

Die nachfolgenden Punkte sollen eine mögliche Orientierungshilfe für Betriebe darstellen, die 

einen zentralen Praxisanleiter implementieren möchten, sie erheben jedoch keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit.  

 
	
3.1 Ziele  

	
Die Stellen der zentralen Praxisanleiter werden derzeit unter der Prämisse des neuen Pflege-

berufereformgesetzes geschaffen. Ziel der praktischen Ausbildung ist es, pflegeberufliche 

Handlungskompetenz zu erlangen. Da die Ausbildung an zwei Lernorten – Schule und Praxis 

- stattfindet, bedarf es ebenso qualifizierter und kompetenter Unterstützung der Auszubilden-

den an beiden Lernorten. Dieser Ansicht ist auch die Caritas – Gemeinschaft für Pflege- und 

Sozialberufe (2003): „Da jedoch gerade das Lernen in der Praxis die unabdingbare Erfahrung 

für eine sichere Berufsausübung bereitstellt und die berufliche Sozialisation in den Pflegeberuf 

prägt, werden gute Voraussetzungen benötigt. Der Weg zum Erlernen einer professionellen 

Berufsausübung muss auch in der Praxis zielgerichtet und lernfördernd gestaltet werden.“ 

(Caritas 2003, S. 39). 

Der zentrale Praxisanleiter übernimmt die Funktion als Pflegepädagoge in der Praxis, indem 

er Lernsituationen in der Praxis didaktisch aufbereitet und diese im Anschluss mit den Auszu-

bildenden reflektiert. Es soll eine kritische Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung der Aus-

zubildenden gefördert werden. Dies ist auch Ziel der Rahmenlehrpläne der Fachkommission 

nach § 53 PfBRefG. 
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3.2 Stellenbezeichnung 

	
„Die Stellenbezeichnung soll verdeutlichen, um welche Art von Stelle (Rang) es sich handelt 

und welche Aufgaben hauptsächlich übertragen wurden. Der Rang einer Stelle verdeutlicht 

ihre hierarchische Eingliederung als Leitungs-, Stabs-, Sachbearbeitungs- oder Assistenzs-

stelle.“ (Richter/Gamisch/Mohr 2019, S. 146). 

 

Der zentrale Praxisanleiter soll im Rang der hierarchischen Einordnung als eine Stabsstelle 

der Pflegedienstleitung angesiedelt werden. „Stabsstellen dienen der Entlastung und Unter-

stützung von Leitungsstellen und führen als Leitungshilfsstellen insbesondere informierende, 

beratende, verwaltende und kontrollierende Aufgaben aus.“ (Richter/Gamisch/Mohr 2019, S. 

146).  

Dies bedeutet, dass lediglich der direkte Vorgesetzte die Pflegedienstleitung des Krankenhau-

ses ist und die Stationsleitungen keine Weisungsbefugnis gegenüber dem zentralen Praxis-

anleiter haben. Um seinen Arbeitsplatz eigenständig und nachhaltig gestalten zu können, le-

diglich mit Rücksprache der Pflegedienstleitung, scheint dies sinnvoll.  

Besonders im Zuge des Pflegeberufereformgesetzes kann der zentrale Praxisanleiter als 

Stabsstelle als Kontrollorgan fungieren und die geforderter Anleitungszeit von zehn Prozent je 

Einsatz der Auszubildenden überprüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Betrieb nicht 

mit Sanktionen aufgrund fehlender Anleitungszeit in der Praxis rechnen muss.  

 

	
Abbildung 1: Hierarchische Einordnung zentraler Praxisanleiter. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.3. Anforderungen zentraler Praxisanleiter 

	
Die Anforderungen an einen zentralen Praxisanleiter sind vielfältig, aber bis dato noch nicht 

genau definiert. „[Zudem sehen] Auszubildende … die Anleiter nicht selten als Modelperson, 

an denen sie sich orientieren. Sind Wissen und Kompetenzen des Experten auf hohem Niveau 

angesiedelt, vermögen Lernende daraus einen beachtlichen Nutzen zu ziehen.“ (Radke 2008, 

S. 55). Nachfolgende Einteilung nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen soll ein Anforde-

rungsprofil ergeben, dass die nötige Qualifikation als zentraler Praxisanleiter dem deutschen 

Bildungssystem zuordnen lässt und Praxisanleitung auf hohem Niveau ermöglicht. Dies 

scheint auch im Zuge der hochschulischen Pflegeausbildung sinnvoll.  

 

„Der DQR beschreibt auf acht Niveaus fachliche und personale Kompetenzen, an denen sich 

die Einordnung der Qualifikation orientiert … [Er] unterscheidet dabei zwei Kompetenzkate-

gorien: ‚Fachkompetenz‘, unterteilt in ‚Wissen‘ und ‚Fertigkeiten‘, und ‚Personale Kompetenz‘, 

unterteilt in ‚Sozialkompetenz‘ und ‚Selbstständigkeit‘.“ (BMFB & KMK 2013). Aktuell sind Pra-

xisanleiter im DQR Bereich vier angesiedelt. 

Der zentrale Praxisanleiter soll im Rahmen des DQR nach Niveaustufe sechs eingestuft wer-

den und ist somit auf Bachelor-Ebene angesiedelt. Somit entspricht er ebenfalls derselben 

DQR Stufe eines Gesundheits –und Pflegepädagogen auf Bachelorniveau. Dies ist nach PfB-

RefG auch nötig, damit eine qualitative Praxisanleitung für Studierende gewährleistet werden 

kann und zudem wissenschaftliche Aspekte der Pflege vermehrt in den Fokus rücken. 

 

„Niveau 6 beschreibt Kompetenzen, die zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von um-

fassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen 

Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem 

beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und 

häufige Veränderungen gekennzeichnet.“ (BMFB & KMK 2013). 

 

Im Nachfolgenden werden die Kompetenzen nach DQR im Zusammenhang mit den Anforde-

rungen an den zentralen Praxisanleiter näher erläutert.  
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3.3.1 Fachkompetenz 

	
Nach Deutschen Qualifikationsrahmen wird die Fachkompetenz unterteilt in die Punkte Wis-

sen und Fertigkeiten. Diese werden nachfolgend erklärt und im Zusammenhang mit der Tätig-

keit als zentraler Praxisanleiter gesetzt.  

 

Wissen 

 

Wissen im Sinne des DQR bedeutet, „über breites und integriertes Wissen, einschließlich der 

wissenschaftlichen Grundlagen, der praktischen Anwendung eines wissenschaftlichen Faches 

sowie eines kritischen Verständnisses der wichtigsten Theorien und Methoden … oder über 

breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklung 

verfügen.“ (BMFB & KMK 2013). 

	
Der zentrale Praxisanleiter benötigt in seiner Tätigkeit ein großes Wissensspektrum. Er ist 

nicht mehr auf einer Station alleinig eingesetzt, sondern für das ganze Krankenhaus als An-

sprechpartner zu Fragen der praktischen Ausbildung zuständig und leitet an. Die Erwartungs-

haltungen sind dementsprechend hoch. Es wird seitens der Auszubildenden und der Pflege-

fachkräfte von ihm erwartet, sich am aktuellen wissenschaftlichen Stand der Pflege zu orien-

tieren und Fragen diesbezüglich beantworten zu können. Sinnvoll scheint es auch, dass sich 

der zentrale Praxisanleiter breites und integriertes Wissen in verschiedenen Fachbereichen 

der Pflege angeeignet haben sollte. Geeignet wäre zusätzlich, über Gruppenpsychologisches- 

und Organisationswissen zu verfügen. Unerlässlich sind zudem Kenntnisse über rechtliche 

Aspekte der Anleitung und Ausbildung. Erfahrungen in anderen Einrichtungen der stationären 

Pflege wären wünschenswert, um eine kritische und differenzierte Haltung bezüglich der 

Pflege und Anleitung im eigenen Hause einnehmen zu können. Lediglich die dreijährige Aus-

bildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger mit anschließender Weiterbildung zum Praxis-

anleiter wird dieser Erwartungshaltung vermutlich nicht gerecht werden können.  

Die fachliche Entwicklung wird durch den Abschluss eines Hochschulstudiums attestiert, den-

noch bleibt es weiterhin Aufgabe der Person, die als zentraler Praxisanleiter fungiert, am ak-

tuellen Stand der Wissenschaft sein fachliches Handeln zu begründen und zu erläutern.  

	
Fertigkeiten 

	
Inhaber der DQR-Niveaustufe sechs sollen „[ü]ber ein sehr breites Spektrum an Methoden zur 

Bearbeitung komplexer Probleme in einem wissenschaftlichen Fach, …weiteren Lernberei-

chen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Neue Lösungen erarbeiten und unter 
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Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe beurteilen, auch bei sich häufig ändernden An-

forderungen.“ (BMFB & KMK 2013). 

 

Anzuzweifeln ist, dass Praxisanleiter mit der bisherigen Weiterbildung von 200 Stunden nach 

KrPflAPrV und auch künftig nach neuen PfBReG, im Vergleich zu einem Pflegepädagogen, 

Kenntnisse über ein derartig breites Methodenspektrum verfügen.  

Die Methodik befasst sich mit der Frage, wie und womit etwas gelernt werden soll, welche 

auch in der Praxisausbildung beantwortet werden müssen (vgl. Mamerow 2018, S. 136). Die 

richtige Auswahl der Methoden trägt zum Erreichen des Ausbildungsziels bei. 

 

Mögliche Methoden der Praxisanleitung sind: 

 

• Vier-Stufen Methode der Unterweisung 

• Demonstration und Simulation 

• Rollenspiel 

• Leittextmethode 

• Fallbesprechung 

• Pflegevisite 

• Training nach Skills-Lab-Methode 

• Portfolioarbeit 

• Lernaufgaben 

• Lerntagebuch 

• Problemorientiertes Lernen 

• Kollegiale Beratung 

 

In der nachfolgendenden Tabelle werden die aufgeführten Methoden hinsichtlich ihres Nut-

zens für die Praxisanleitung kurz erläutert:  
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Tabelle 1: Methoden zur Praxisanleitung 

Vier-Stufen-Methode der Unterweisung 

 

„Die Vier-Stufen-Methode stellt die am häufigsten angewendete Methode der Unterweisung 

von Tätigkeiten dar. Sie fördert eigenständige Denkweisen und Vorstellungsprozesse nur 

wenig, da sie vorrangig auf das Nachmachen ausgerichtet ist. Diese Methode sollte vorran-

gig zu Beginn der Ausbildung eingesetzt werden … Beim Erwerb von Fertigkeiten werden 

vier Phasen unterschieden: Vorbereitungen treffen, Vormachen, Nachmachen, Üben.“ 

(Mensdorf 2014, S. 63).  

Für den zentralen Praxisanleiter bedeutet diese Methode, dass sie vor allem im ersten Aus-

bildungsjahr eingesetzt wird, aber nicht primär im Fokus der Methodenauswahl liegen soll. 

Dennoch ist sie zu Beginn der Ausbildung unerlässlich. 

 

Demonstration und Simulation 

 

„Demonstration [und Simulation] bedeute[n] ganz allgemein: Präsentation oder Darbietung 

von Wissen am Material, am Modell oder an der Abbildung. Lernende erwerben Wissen in 

der Anschauung eines bestimmten Aufbaus …, oder Ablaufs …, oder beim Handhaben ei-

nes Geräts … Das Vorzeigen und auch das Vorspielen gehören in den Bereich von an-

schaulichem Lehren und Lernen … Anteile pflegerischer Einzelhandlungen müssen auf un-

terschiedlichen Wegen demonstriert und gelernt werden. (Schulze-Kruschke & Paschko 

2011, S. 116). 

Hierzu muss der zentrale Praxisanleiter auf andere Methoden zurückgreifen. 

 

Rollenspiel 

 

„[Rollenspiele] … bieten einen geschützten Rahmen des gezielten Übens von Anteilen pä-

dagogischer bzw. pflegerischer Handlungen, bevor sie am … Patienten…ankommen. Rol-

lenspiele bieten die Möglichkeit, etwas auszuprobieren oder an sich selbst zu erfahren … 

Fehler können gemacht werden, ohne dass sie gleich so schwer wiegen wie in der Realität 

… Das Rollentraining rückt … die sozialen Bestanteile pflegerischer Einzelhandlungen … 

und die sozialen und personalen Fähigkeiten für komplexe pflegerische Handlungssituatio-

nen in den Mittelpunkt des Lernens.“ (Schulze-Kruschke & Paschko 2011, S. 119). 
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Leittextmethode 

 

„Im Zentrum steht ein Lernen, das selbst gesteuert den Arbeitsprozess begleitet … Das 

eigentliche Lernen erfolgt mit Unterstützung von Checklisten, Leitfragen und Kontrollbögen, 

welche [der zentrale Praxisanleiter] … zur Verfügung stellt …. Die Aufgabe [des zentralen 

Praxisanleiters] … besteht im Vorfeld in der Auswahl einer Aufgabe und dem Zusammen-

stellen von benötigten Informationen. Bei der Ausführung beschränkt sie sich auf die Auf-

gabe der Beratung des Prozesses und der Reflexion.“ (Mensdorf 2014, S. 69). 

 

Fallbesprechung 

 

„Im Mittelpunkt der Besprechung steht die Situation eines Pflegebedürftigen, ohne dass die-

ser anwesend ist. Ziele für die Lernenden im Rahmen von Fallbesprechungen können sein: 

Situationen eines Pflegebedürftigen in ihrer Komplexität wahrnehmen; Pflegende akzeptie-

ren die Individualität von Pflegebedürftigen und kooperieren mit ihnen; Pflege wird individuell 

und prozessorientiert wahrgenommen; Interdisziplinärer Austausch und Akzeptanz werden 

möglich; eigene Gefühle und Ansprüche können erkannt und reflektiert werden.“ (Mamerow 

2018, S. 145).  

Der zentrale Praxisanleiter übernimmt die Auswahl des Falls.  

 

Pflegevisite 

 

„Die Pflegevisite ist ein geplantes Gespräch mit einem Pflegebedürftigen über den Pflege-

prozess zur Optimierung und Sicherung seiner Pflege. Die Visite kann im Rahmen der Pra-

xisausbildung exemplarisch genutzt werden, damit Lernende Pflegebedürftige in ihrer Indi-

vidualität kennen, verstehen und akzeptieren lernen. (Mamerow 2018, S. 146). Der zentrale 

Praxisanleiter hat die Aufgabe als Kontrollorgan, damit der Patient in seiner Individualität 

wahrgenommen und verstanden wird. (vgl. Mamerow 2018, S. 146).  

 

Training nach Skills-Lab-Methode 

„Im Skills-Lab geht es um das Training pflegerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten … Das 

Ziel dieser Methode ist es, fachtheoretisches Wissen mit fachpraktischen Handeln zu ver-

knüpfen. Dabei werden Pflegesituationen so realitätsnah wie möglich … einbezogen ...“ 

(Mamerow 2018, S. 147).  

Das Training nach Skills-Lab-Methode kann lediglich genutzt werden, wenn geeignete und 

ausgestattete Räumlichkeiten im Ausbildungsbetrieb vorhanden sind.  
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Portfolioarbeit 

 

Unter Portfolioarbeit versteht man eine Sammlung diverser Unterlagen, die Auszubildende 

im Verlauf ihrer praktischen Ausbildung erarbeiten und zusammenstellen. Sie ist eine Me-

thode des reflexiven Schreibens. Ziel der Portfolioarbeit ist die Förderung der Selbstreflexi-

onsfähigkeit. Der zentrale Praxisanleiter hat die Aufgabe die Portfolioarbeit „…durch Auf-

träge zu unterstützen, die einen kreativen und motivierenden Umgang mit Schreiben ermög-

lichen.“ (Brouër 2009, S. 169). 

 

Lernaufgaben 

 

„In der Bearbeitung von Lernaufgaben setzen sich die Auszubildenden aus verschiedenen 

Perspektiven mit den Einflussfaktoren ihres pflegerischen Handelns auseinander. Entspre-

chend beschreiben sie, dass sie nach der Bearbeitung … in der Lage sind, ihr pflegerisches 

Handeln zu begründen. 

Aufgabe des zentralen Praxisanleiters ist es, die entsprechende Lernaufgabe für den Aus-

zubildenden auszuwählen, den Bearbeitungsprozess moderierend zu begleiten und diese 

gemeinsam mit dem Auszubildenden zu reflektieren. (Müller 2011 S. 1). 

 

Lerntagebuch 

 

„Das Lerntagebuch unterstützt selbstgesteuertes Lernen in der Praxis … Die Auszubilden-

den sollen mithilfe des Lerntagebuchs dazu befähigt werden, selbständig Situationen in der 

Praxis zu reflektieren, Erfahrungen zu beschreiben und Fragen und Probleme zu dokumen-

tieren.“ (Mamerow 2018, S. 150). Aufgabe des zentralen Praxisanleiters in Bezug auf das 

Lerntagebuch ist, das Lerntagebuch in Reflexionsgesprächen mit Auszubildenden einzubin-

den und offene Fragen, die sich in der Bearbeitung des Lerntagebuchs ergeben haben, zu 

klären. 

 

Problemorientiertes Lernen 

 

„POL als Methode regt Lernende zu selbstverantwortendem, praxisorientiertem Lernen in 

Kleingruppen an. Dabei entwickeln die Lernenden die Strategien zur Aneignung von Inhal-

ten in der Regel selbst. Im Rahmen von POL entwickeln Praxisanleiter mehrdimensionale, 

patientenbezogene Fallsituationen, die vom Lernenden bearbeitet werden. In der Pflegepra-

xis sind einige Grundvoraussetzungen für die Anwendung dieser Methode erforderlich … 



	

	 18	

Die Erarbeitung … erfolgt in der Regel in … [sieben] Schritten.“ (Mamerow 2018 S. 151). In 

Zusammenhang mit dieser Methode ist es Aufgabe des zentralen Praxisanleiters „die Ver-

antwortung für den gesamten Bearbeitungsprozess [zu] übernehmen und im Auge [zu] be-

halten …“ (Mamerow 2018, S. 154). 

 

Kollegiale Beratung 

 

Die Kollegiale Beratung stellt eine Beratungsform dar, die „unmittelbar an der pädagogi-

schen Basis ansetzt und die Eigenverantwortlichkeit sowie das Selbsthilfepotential der Be-

teiligten stärkt ... Zudem erweitern sich die kommunikativen Fähigkeiten, da anteilnehmen-

des Zuhören, das Ausdrücken von Gefühlen und nicht-verletzendes Konfrontieren geübt 

werden.“ (Mensdorf 2014, S. 174).  

Diese Methode eignet sich für den zentralen Praxisanleiter, u. a. Konflikte aus dem Praxis-

alltag aufzugreifen und mit den Auszubildenden zeitnah zu besprechen.  

 

 

 

Die derzeitige Ausbildung von künftigen Pflegefachfrauen/ -männern erfolgt gegenwärtig eher 

unstrukturiert, ungeplant und zielt auf das Einüben von Fertigkeiten ab. Dies ist nicht selten, 

dem Personalnotstand zuzuschreiben. Ziel soll daher sein, die Kompetenz- und Persönlich-

keitsentwicklung der Auszubildenden mittels richtiger Auswahl der Methoden in den Fokus zu 

rücken. Dieser Anforderung soll der zentrale Praxisanleiter entsprechen. 

 

Dennoch ist festzuhalten, dass die richtige Auswahl der Methode nicht automatisch eine qua-

litativ hochwertige Praxisanleitung gewährleistet. Der zentrale Praxisanleiter stellt für die Aus-

zubildenden auch eine Modellperson dar. Das bedeutet wiederum, dass der zentrale Praxis-

anleiter selbst angehalten ist, sein pflegerisches Handeln am aktuellen Stand der Wissen-

schaft zu orientieren und zu reflektieren, damit keine fehlerhafte Übernahme pflegerischen 

Handelns durch die Auszubildenden eintritt. 

Auch gilt es, differenzierte Beurteilungen von Auszubildenden abzugeben, betrachtet man die 

gegenwärtige und künftig die zunehmende Heterogenität der Auszubildenden - vor allem unter 

dem Aspekt der schulischen Vorbildung und Herkunft. Die Beurteilung mittels Kompetenzras-

ter wäre hierfür eine geeignete Lösung. Als tabellarisches Raster dient es sowohl den Auszu-

bildenden als auch dem zentralen Praxisanleiter eine Einschätzung über die derzeitige Ent-

wicklung abzugeben (vgl. ISB 2016, S.25). 
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3.3.2 Personalkompetenz 

	
Der Deutschen Qualifikationsrahmen unterteilt die Personale Kompetenz in die Kompetenz-

bereiche Sozialkompetenz und Selbständigkeit.  

„Personale Kompetenz bezeichnet, u.a. die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Per-

sönlichkeit die Anforderungen und Einschränkungen im Beruf wahrzunehmen und zu steuern 

Dazu gehören Fähigkeiten wie: Selbsteinschätzung und Selbstkritik, Reflexionsvermögen, 

Selbstbewusstsein und Selbstpflege, Rollenflexibilität, Entscheidungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, 

Sorgfalt, Verantwortungs- und Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit, Motivation, Flexibilität und Belast-

barkeit.“ (Mamerow 2018, S. 6). 

 

 

Sozialkompetenz 

 

Unter Sozialkompetenz versteht der DQR „[i]n Expertenteams verantwortlich [zu] arbeiten o-

der Gruppen oder Organisationen verantwortlich [zu] leiten, [d]ie fachliche Entwicklung ande-

rer an[zu]leiten und vorausschauend mit Problemen im Team um[zu]gehen[,] [k]omplexe 

fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ [zu] vertreten 

und mit ihnen weiter[zu]entwickeln.“ (BMFB & KMK 2013). 

 

Dies bedeutet für die Tätigkeit als zentraler Praxisanleiter Beziehungsarbeit, aber auch Span-

nungen im sozialen Umfeld wahrzunehmen, zu thematisieren und zur konstruktiven Prob-

lemlösungsfindung beizutragen, bzw. Hilfestellung zu geben. Um diesen Aufgaben gerecht zu 

werden, braucht der zentrale Praxisanleiter insbesondere folgende Fähigkeiten: 

 

• „Ethische Kompetenz 

• Interkulturelle Kompetenz 

• Empathie 

• Nähe- und Distanzverhalten gegenüber Schülern, Mitarbeitern und Pflegebedürftigen 

• Toleranz 

• Teamfähigkeit 

• Konflikt- und Kritikfähigkeit 

• Kommunikative Kompetenz 

• Kooperationsfähigkeit.“ (Mamerow 2018, S. 6). 
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Selbstständigkeit 

 

Selbstständigkeit bedeutet, „Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und 

bewerten und Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten.“ (BMFB & 

KMK 2013). 

	
Im Rahmen der Tätigkeit als zentraler Praxisanleiter müssen durch die Implementierung der 

neu geschaffenen Stelle zunächst Ziele definiert werden. Hierfür ist auch die Selbstständigkeit 

des ZPA gefragt: Er kann seine eigenen Lern- und Arbeitsprozesse in seinem Tätigkeitsfeld in 

Funktion als Stabstelle eigenständig und nachhaltig gestalten. Hierfür benötigt es ein Zusam-

menspiel der bereits vorab erwähnten Kompetenzen.  
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3.4 Aufgaben zentraler Praxisanleiter 

	
Nach § 4 PflAPrV ist es Aufgabe der Praxisanleitung „die Auszubildenden schrittweise an die 

Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann heranzu-

führen, zum Führen des Ausbildungsnachweises … anzuhalten und die Verbindung mit der 

Pflegeschule zu halten. Die Praxisanleitung erfolgt … geplant und strukturiert…“ (§ 4 PflAPrV). 

Nachdem die Anforderungen an den zentralen Praxisanleiter vorab dargestellt wurden, wer-

den in diesem Punkt die Aufgaben eines ZPA erläutert. Im Zusammenhang mit einer detail-

lierten Aufgabendarstellung komplementieren sie die Stellenbeschreibung, sodass eine ent-

sprechende Vergütung vorgenommen werden kann (vgl. Richter/Gamisch/Mohr 2019, S. 49). 

Die zu erfüllenden Aufgaben als zentraler Praxisanleiter sind nicht gering. Zum einen gilt es, 

den gesetzlichen Anforderungen entsprechend zu agieren. Zum anderen hat der ZPA auch 

diverse Aufgaben auf seitens des Unternehmens zu erfüllen. Um eine strukturierte Übersicht 

der Aufgaben eines ZPA darzustellen, wurden diese in berufliche und hausinterne Aufgaben 

unterteilt. Diese werden nachfolgend dargestellt und näher erläutert.  

 

 

3.4.1 berufliche Aufgaben 

	
Durch die gesetzlichen Vorgaben ergeben sich weitere berufliche Aufgaben, die es als Praxis-

anleiter zu erfüllen gilt. Quernheim (2013) hat diese detailliert aufgeführt, welche sowohl auf 

dezentrale als auch auf eine zentraler Praxisanleitung zutreffen.  

 

„Der Praxisanleiter 

• begleitet Schüler, 

• plant und koordiniert Anleitungen und vermittelt diese innerhalb der bestehenden Alltags-

bedingungen 

• gibt Auszubildenden Feedback und ist permanenter Ansprechpartner, 

• schafft Transfer zwischen Theorie und Praxis und gibt Schule und Pflegemanagement 

Rückmeldung 

• setzt sinnvoll Prioritäten, 

• reagiert flexibel, 

• soll Experte für Klientenanleitungen und Beratungen sein, 

• nimmt an Praxisanleiter-Arbeitskreisen teil, 

• berät PDL, Einrichtungsträger und Schulleitungen, um Ausbildungsstrukturen weiter zu 

verbessern, 

• begleitet Berufsanfänger oder Wiedereinsteiger, 
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• begleitet (Berufsfindungs-) Praktikanten, 

• beteiligt sich an der Erstellung und laufenden Anpassung der Lernziele und Kompetenz-

nachweise im eigenen Arbeitsfeld, 

• würdigt eine optimale Zusammenarbeit mit den Kollegen des Einsatzortes, 

• ist Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und interessiert und 

• berät die Teamleitung bei Anleitungsfragen.“ (Quernheim 2013 S. 63). 

 

Betrachtet man nun diese Aufgaben, ist festzustellen, dass unter den gegenwärtigen Bedin-

gungen im Stationsalltag der Pflegekräfte diese Aspekte der Praxisanleitung kaum zu stem-

men sind. Der Wunsch, diesen Tätigkeiten gerecht zu werden im Widerspruch mit der derzei-

tigen Situation im Pflegealltag, führt zu einer Überlastung der dezentralen Praxisanleitenden. 

Daher ist die Implementierung zentraler Praxisanleiter sinnvoll um einen Burn-out der Praxis-

anleiter auf Station vorzubeugen und eine qualitative Praxisanleitung auf Dauer zu gewähr-

leisten.  

 

Zusätzlich ist mit der hochschulischen Pflegeausbildung eine Praxisanleitung erforderlich, die 

„… hochkomplexe Pflegeprozesse steuer[t] und sich dabei am aktuellen wissenschaftlichen 

Forschungsstand der Pflege orientiert.“ (Leibig & Sahmel 2019, S. 8).  

	
	
3.4.2 hausinterne Aufgaben 

	
Neben den gesetzlichen Vorgaben zur Praxisanleitung hat der zentrale Praxisanleiter weitere 

hausinterne Aufgaben auch in der Funktion als Stabsstelle zu tätigen. Angelehnt an Quern-

heims (2013) aufgeführten hausinternen Aufgaben, die mit weiteren Tätigkeiten ergänzt wur-

den, werden diese im Folgenden aufgelistet und eigenständig erläutert (vgl. Quernheim 2013, 

S. 64): 

 

• Anleitung neuer Mitarbeiter:  

 

Neue Mitarbeiter sollen durch qualifiziertes Personal, u. a. durch den zentralen Praxisan-

leiter am neuen Arbeitsplatz angeleitet werden. Gezielte Unterstützung soll dazu beitragen, 

dass sich der neue Kollege im neuen Arbeitsbereich mit professioneller Unterstützung in 

geschützter Atmosphäre einarbeiten kann. Zudem hat er bei Fragen einen festen An-

sprechpartner. Die gezielte Anleitung neuer Mitarbeiter zielt zudem auf Prozessqualität ab 

(vgl. Lange-Weishaupt & Peper 2009, S.13). 

 



	

	 23	

• Anleitung und Prüfung von Anerkennungspraktikanten:  

 

Die qualitative Anleitung neuer Mitarbeiter spielt gegenwärtig und auch künftig eine zuneh-

mende Bedeutung. Der Pflegenotstand ist bereits in den Krankenhäusern angekommen, 

sodass viele Krankenhäuser auf neue Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland, sowie 

auf neue Mitarbeiter aus Drittstaaten zurückgreifen. Vor allem Pflegefachkräfte aus Dritt-

staaten benötigen eine professionelle Anleitung, um ihre Berufsausbildung in Deutschland 

anerkennen lassen zu können. Da die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes Mitarbei-

tern aus Drittstaaten nicht gegeben ist können sie zwischen einer Kenntnisprüfung oder 

einem Anpassungslehrgang nach § 40 Abs.3 PfBRefG wählen. Hierbei werden auch As-

pekte der praktischen Arbeit geprüft. Ist die Anerkennung erfolgt, können sie am regulären 

Arbeitsmarkt als Pflegefachkraft tätig werden.  

Dennoch ist nicht zu unterschätzen, dass eine qualitative und erfolgreiche Integration eine 

besonders zeitintensive Anleitung bedeutet, zumal sprachliche, fachliche und methodische 

Hürden auftreten können. 

 

• Beratungsfunktion: 

 

Der zentrale Praxisanleiter steht in der Einrichtung auch in der beratenden Funktion sowohl 

Auszubildenden als auch allen anderen Mitarbeitern als Ansprechpartner zu Fragen zur 

praktischen Ausbildung zur Verfügung. Zudem ist nicht auszuschließen, dass auch Fragen 

und Probleme außerhalb des Rahmens der praktischen Ausbildung auf den Anleiter zu-

kommen können.  

 

• Erstellung und Führen von Beurteilungsgesprächen 

 

Grundsätzlich sollten Beurteilungsgespräche realistisch, gerecht, für den Beurteilten ein-

sichtig und dem Lernprozess förderlich sein. Bei der Beurteilung spielt auch die Anleiter-

Schüler-Beziehung eine Rolle, die seitens des zentralen Praxisanleiters vorab reflektiert 

werden muss, damit eine neutrale Beurteilung erfolgen kann (vgl. Denzel, S. 98 f.). 

 

• Leitung von Praxisanleitertreffen 

 

Der zentrale Praxisanleiter in seiner Funktion als Stabsstelle ist dafür geeignet, die Leitung 

und Moderation von hausinternen Praxisanleitertreffen zu übernehmen. Da er die Schnitt-

stelle zwischen Schule und Praxis darstellt. Daher werden sowohl Themen aus der Praxis 
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als auch der Theorie mit einbezogen. Dies führt zu einer Ausgewogenheit beider anwe-

senden Parteien. Da er zudem als Ansprechpartner beider Seiten fungiert, kann er als 

Mediator zwischen Schule und Praxis agieren, falls es zu Spannungen, Problemen und 

Konflikten kommen sollte.  

 

• Dozent innerbetrieblicher Fortbildungen 

 

Aufgrund seiner fachlichen und personalen Expertise, die durch DQR-Niveau Stufe sechs 

gefordert wird, kann der zentrale Praxisanleiter auch als Dozent für innerbetriebliche Fort-

bildungen eingesetzt werden. Die Themen der Fortbildungen können sowohl von ihm 

selbst, als auch von seinen Vorgesetzten initiiert werden.  

 

• Gewinnung neuer Mitarbeiter 

 

Die Gewinnung neuer Mitarbeiter spielt eine bedeutende Rolle im Sektor Pflegemanage-

ment. Das Unternehmen möchte zum einen alle Ausbildungsplätze besetzen, um den ei-

genen Personalbedarf abdecken zu können. Zum anderen möchte es neues examiniertes 

Personal für sein Haus gewinnen, um den Personalnotstand entgegen zu wirken. Daher 

kann der zentrale Praxisanleiter als Repräsentant seines Betriebes bei z. B. Berufsmes-

sen, externen Vorträgen, etc. eingesetzt werden. Ziel ist ein positives Image des Unter-

nehmens zu vermitteln, um potentielles Personal zu gewinnen. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 25	

3.5 Vergütung 

	
Die Frage, über die Finanzierung von stationärer Praxisanleitung war die letzten Jahre bisher 

unbeantwortet. „Das Bundesministerium für Gesundheit hat nachgebessert und mit dem Kran-

kenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) klargestellt, dass die Anleitungskosten zusätzlich 

von den Krankenkassen im Ausbildungsbudget zu finanzieren sind. Das KHRG ist …2009 in 

Kraft getreten.“ (Quernheim & Keller 2013, S.293).  

Quernheim (2014) berichtet 2014 darüber, dass in einer schriftlichen Befragung freigestellte 

Praxisanleiter unter anderem nach TVöD 9 eingruppiert wurden bzw. zum Teil bei kirchlichen 

Trägern nach Entgeltgruppe 9b Stufe 3, abhängig von Anstellungsdauer und Betriebszugehö-

rigkeit. Der Großteil der freigestellten Praxisanleiter arbeitet werktags im Frühdienst. Dadurch, 

dass die Schicht-, Feiertags- und Wochenendarbeit nicht mehr gegeben ist, ist diese Tätigkeit 

für einige freigestellten Praxisanleitern begehrt. Aber: Aufgrund der wegfallenden Zulagen ist 

der Verdienst nicht selten geringer als bei examiniertem Pflegepersonal mit Schichtzulage und 

ohne Praxisanleitertätigkeit (vgl. Quernheim 2014, S.100). 

Zentrale Praxisanleitung betreut sowohl Auszubildende, als auch Mitarbeiter des Unterneh-

mens. Daher ist für eine angemessene Vergütung für eine professionelle Praxisanleitung zu 

plädieren. Diese sollte der Entlohnung eines Gesundheits- und Pflegepädagogen entspre-

chen, zumal der Inhaber der Stelle als ZPA einen hochschulischen Abschluss als Gesund-

heits- und Pflegepädagoge innehaben sollte.  

Die entsprechende Entlohnung nach AVR entspricht Anhang A zur Anlage 21a. Die Eingrup-

pierung erfolgt nach Entgeltgruppe E11: „Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung 

(Bachelorabschluss) und entsprechender Tätigkeit“. (AVR). 

Nach TVöD ist eine Eingruppierung nach EG 11 zu nennen: „Lehrkräfte, an Pflegeschulen, mit 

abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit…“ (TVöD).  

Zusätzlich gilt es bei beiden Tarifen die Stufenlaufbahn zu berücksichtigen. 

 

Die angemessene Vergütung sollte keine Frage der kostensparenden Eingruppierung sein. 

Qualität bzw. Professionalität hat seinen Preis und sollte gerecht entlohnt werden. Qualifizier-

tes Personal wird sich auch daran orientieren, was potentielle Arbeitgeber bereit sind, für eine 

qualitative Ausbildung zu bezahlen. Zudem ist das Anforderungs- und Aufgabenprofil eines 

zentralen Praxisanleiters der DQR-Niveaustufe sechs entsprechend, sodass eine Eingruppie-

rung auf Bachelorniveau keine offene Frage darstellt.  
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4. Implementierung in der Praxis 

	
Nachdem in den vorab aufgeführten Punkten der theoretische Bezugsrahmen eine Stellenbe-

schreibung mit Zielen, Stellenbezeichnung, Anforderungen und Aufgaben sowie die Vergü-

tungsfrage geklärt wurde, stellt sich die Frage, wie eine erfolgreiche Implementierung in der 

Praxis gelingen kann. 

Dabei werden sowohl die Rahmenbedingungen betrachtet, die mit der Schaffung dieser Stelle 

verbunden sind, als auch die Evaluation.  

	

	
 

Abbildung 2: Implementierung im stationären Setting. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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4.1 Rahmenbedingungen 

	
„Für eine professionelle praktische Ausbildung in der Pflege müssen Betriebe zu Orten des 

Lernens ausgebaut werden. Das bedeutet, dass sowohl die Qualifizierung von Personen als 

auch in die Entwicklung der Organisation investiert werden muss.“ (Schulze-

Kruschke/Paschko/Walter 2011, S. 174).   

Der zentrale Praxisanleiter ist der Stellenbeschreibung folgend sowohl fachlich als auch pä-

dagogisch qualifiziert, um eine qualitative und professionelle Praxisanleitung zu gewährleisten. 

Dennoch gilt es, weitere Faktoren zu betrachten, die eine erfolgreiche Implementierung beein-

flussen bzw. potentiell hinderlich sein könnten.  

	
Schulze-Kruschke, Paschko & Walter (2011) nennen vier Aspekte, die im weiteren Verlauf 

näher betrachtet und im Zusammenhang mit der Einführung eines zentralen Praxisanleiters 

interpretiert werden: 

 

• „Den Arbeitsplatz pädagogisieren 

• Teams entwickeln 

• Positionen und Rollen klären 

• Ressourcen freisetzen.“ (Schulze-Kruschke/Paschko/Walter 2011, S. 174).  

	
	
4.1.1 Pädagogisierung Arbeitsplatz 

	
Bei der Pädagogisierung des Arbeitsplatzes gilt es, die Haltung der Mitarbeiter gegenüber 

Auszubildenden, zentralen Praxisanleiter bzw. gegenüber Anleitungen im Allgemeinen zu er-

örtern. Dies kann dazu führen, dass Lernen in der Praxis entweder positiv oder negativ beein-

flusst wird. Folglich führt dies dazu, dass Anleitungssituationen durch andere Mitarbeiter er-

kannt und genutzt werden, oder diese im Arbeitsalltag nicht wahrgenommen werden. Lernen 

bedeutet, sich zu entwickeln. Dies kann aber bei Mitarbeitern, die sich selbst nicht weiterent-

wickeln möchten, eine Bedrohung darstellen (vgl. Schulze-Kruschke/Paschko/Walter2011, S. 

174). 

Für die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters ist zusätzlich zu klären, welche Hal-

tung das Unternehmen und dessen Führungskräfte bezüglich der Ausbildung künftiger Pfle-

gefachkräfte einnimmt. Sind Auszubildende angestellt, um den bereits bestehenden und künf-

tig steigenden Personalnotstand zu regulieren, oder versteht sich das Unternehmen als ler-

nende Organisation, die durch qualitative Praxisanleitung zu einer Professionalisierung der 

Pflege einen Beitrag leistet? Diese Frage gilt es sich vorab zu stellen.  
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Die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters stellt einerseits die gesetzlich geforderte 

Anleitungszeit von zehn Prozent je Praxiseinsatz pro Auszubildender sicher. Aber: Wird den 

Auszubildenden durch die Haltung der Mitarbeiter suggeriert, dass sie lediglich dazu einge-

setzt sind, um Lücken in der Patientenversorgung zu schließen, so kann dies zu einer Demo-

tivation der Auszubildenden führen. Die Bemühungen des zentralen Praxisanleiters, qualitativ 

unter pflegepädagogischer Sichtweise auszubilden, reichen hierfür nicht aus. 

Deshalb ist für die Einführung eines zentralen Praxisanleiters eine positive Haltung gegenüber 

der praktischen Ausbildung unerlässlich, damit eine erfolgreiche Implementierung gelingen 

kann. 

	
	
4.1.2 Teamentwicklung  

	
Der zentrale Praxisanleiter ist in seiner Tätigkeit als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis 

zu verstehen. Dies bedeutet, dass er sowohl mit Mitarbeitern aus der Berufsfachschule als 

auch mit Mitarbeitern auf den Stationen zusammenarbeiten und interagieren muss.  

 

	
Abbildung 3: Zentraler Praxisanleiter als Bindeglied. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 
 
Damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingt, stellt sich für alle am Ausbildungsprozess 

Beteiligten die Frage, wie diese sich stetig pädagogisch und fachlich weiterentwickeln können.  

 

Dabei können nach Schulze-Kruschke, Paschko und Walter (2011) folgende Fragen wei-

sungsgebend sein:  
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• „Wo stehen wir mit der praktischen Ausbildung? 

• Wo wollen wir damit hin? 

• Was können wir? Was können wir voneinander lernen? Was können Lernende von uns 

Lernen? 

• Wovon wollen wir mehr? 

• Wen oder was brauchen wir dazu? 

• Wie können wir das betriebliche Ziel, die praktische Ausbildung zu professionalisieren, mit 

den persönlichen (beruflichen) Zielen der einzelnen Mitarbeitenden abgleichen)?“ 

(Schulze-Kruschke/Paschko/Walter 2011, S. 176). 

	
	
Daher gilt es für eine erfolgreiche Implementierung des zentralen Praxisanleiters, sich dieser 

Fragen bewusst zu werden.  

 

Durch die Einführung der Stelle werden die Weichen für die Zukunft gestellt, damit eine pro-

fessionelle Praxisanleitung gewährleistet werden kann. Um auch künftig ein positives Image 

nach außen darzustellen, ist es wichtig, dass alle Beteiligten kooperativ und konstruktiv mitei-

nander zusammenarbeiten. Dies beinhaltet auch, dass alle Akteure in Entscheidungsprozesse 

in Bezug auf die praktische Ausbildung miteinbezogen werden.  

Da alle Mitarbeitenden ihre eigenen Stärken und Schwächen haben, ist es wichtig, sich deren 

bewusst zu sein und diese zu reflektieren. Auch examiniertes Pflegepersonal ist nicht makel-

los. Ein Team zeichnet sich durch Diversität aus. Dies sollte den Auszubildenden auch vermit-

telt werden. „So wie ein Team sich darstellt, und seine Mitarbeitenden zusammenarbeiten, 

können sich Lernende mit ihm identifizieren oder eben nicht.“ (Schulze-

Kruschke/Paschko/Walter 2011, S. 177). 

 

Für die erfolgreiche Implementierung bedeutet dies zudem, wenn Lernort Praxis und Lernort 

Schule nicht kooperativ und konstruktiv miteinander zusammenarbeiten, wird es für den zent-

ralen Praxisanleiter als Bindeglied schwierig, die gegeben Strukturen zu verändern und zu 

einer positiven Teamentwicklung beitragen zu können. Dies nehmen auch die Auszubildenden 

wahr. Die Identifizierung mit dem zentralen Praxisanleiter als Modellperson wird erschwert.  
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4.1.3 Rollenklärung 

	
„Berufliche Rollen dienen der arbeitsteiligen Ausführung der Aufgaben, die im Rahmen einer 

Organisation geleistet werden müssen.“ (Schulze-Kruschke/Paschko/Walter 2011, S. 178). 

Der zentrale Praxisanleiter halt eine Vielzahl von Anforderungen und Aufgaben zu erfüllen, 

wie bereits vorab dargestellt. „Doch die Anleiterrolle hat noch weit mehr Dimensionen. Sie ist 

ebenso definiert von Forderungen ganz verschiedener Bezugsgruppen wie von Forderungen, 

die der Anleiter an sich selbst stellt.“ (Denzel 2007, S. 13).  

 

 

	
 

Abbildung 4: Akteure in Zusammenarbeit mit ZPA. 

Quelle: vgl. Denzel 2007, S.13. 
 

 

Die Abbildung verdeutlicht, dass diverse Akteure, die an der praktischen Ausbildung sowohl 

direkt als auch indirekt beteiligt sind, eine Vorstellung davon haben, wie die Rolle eines zent-

ralen Praxisanleiters besetzt und gestaltet werden soll. „In jedem Fall läuft die Erfüllung der 

Vielzahl von Rollenanforderungen nicht ohne Konflikte ab, die bewältigt werden müssen … 

Aber auch innerhalb einer einzigen Rolle können verschiedene Forderungen aufeinanderpral-

len, wenn z.B. das Team ganz andere Erwartungen an den Anleiter hat, als der Schüller.“ 

(Denzel 2007, S.13).  
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Daraus resultieren verschiedene Ansichten, wie die Stelle als zentraler Praxisanleiter besetzt 

und gestaltet sein soll. Es empfiehlt sich, diese in einem offenen und klärenden Gespräch mit 

den jeweiligen Akteuren zu besprechen und zu eruieren, damit das gemeinsame Ziel – eine 

qualitative und professionelle Praxisanleitung – gewährleistet wird. Dies führt zu einem Per-

spektivwechsel und soll zum beiderseitigem Verständnis beitragen. Alternativ kann auch eine 

schriftliche Befragung durchgeführt werden.  

 
	
4.1.4 Ressourcenklärung 

 

Für die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters stellt sich die Frage, welche Ressour-

cen für die Implementierung benötigt werden.  

 

„Jede Gesundheitseinrichtung benötigt finanzielle Mittel, um Dienstleistungen wie Pflege, Be-

handlung und Therapie erbringen zu können …. Die Einrichtung muss die dafür erforderlichen 

Ressourcen 

 

• ermitteln…, 

• planen …, 

• bereitstellen.“ (Lange-Weishaupt & Peper 2009, S. 163). 

 

 

Welche Ressourcen es als besonders essentiell für die Implementierung eines zentralen Pra-

xisanleiters zu betrachten gilt, werden nachfolgend dargestellt und erläutert:  

 

Räumlich:  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass der zentrale Praxisanleiter einen festen Arbeitsplatz mit tech-

nischer Ausstattung benötigt. Dies scheint sinnvoll, damit der ZPA seine geführten Anleitungen 

dokumentieren kann, aber auch, um in ruhiger Atmosphäre Gespräche mit Auszubildenden zu 

führen. Zusätzlich dient der Arbeitsplatz als Rückzugsort zur Regeneration nach Anleitungssi-

tuationen.  

 

Personell: 

	
Die Rahmenbedingungen in der praktischen Ausbildung sind für das informelle Lernen und 

das Selbstständigwerden der Auszubildenden unerlässlich (vgl. Bohrer 2013, S. 329).  
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Nach Bohrer (2013) „…[finden] Lernende in den praktischen Lernorten selten genügen ‚Raum‘ 

– im konkreten wie übertragenen Sinn – für ihr Lernen… Informelles Lernen benötigt räumlich, 

zeitlich und personell ‚Räume‘…“ (Bohrer 2013, S. 330). 

Die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters stellt einen möglichen Lösungsansatz 

dar, um der Forderung Bohrers (2013) nach mehr „personellem Raum“ zu entsprechen.  

	
Zusätzlich soll die Frage beantwortet werden, welche Anzahl von zentralen Praxisanleitern ein 

Träger der praktischen Ausbildung beschäftigen möchte.  

Diese ist abhängig von der Größe des Unternehmens, Anzahl der Auszubildenden und der 

angestellten Mitarbeiter. Die Frage kann an dieser Stelle nicht pauschal beantwortet werden. 

Zusätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, die ein Verhältnis zwischen der Anzahl von 

Auszubildenden und (zentralen) Praxisanleitenden vorschreiben.  

 

 

Zeitlich: 
	
Die zeitliche Ressourcenklärung beschäftigt sich zum einen mit der Frage, in welchem Zeit-

raum die Implementierung des zentralen Praxisanleiters eingegrenzt werden soll. Dieser sollte 

realistisch und mit ausreichend Puffern gestaltet sein. Der vorgegebene Zeitplan dient als Ori-

entierungshilfe und Kontrollfunktion, um gesetzte Ziele, die mit der Implementierung verbun-

den sind, zu überprüfen.  

 

Zum anderen gilt es die Frage zu klären, ob mit der Implementierung des zentralen Praxisan-

leiters ein vorab befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis verbunden ist. Da die Einfüh-

rung einer neuen Stelle immer mit finanziellen Risiken verbunden ist und nicht alle geplanten 

Ziele in vorgegebener Zeit erreicht werden können, ist eine Prognose schwer zu stellen. Be-

triebe, die planen, einen zentralen Praxisanleiter zu implementieren, können sich dennoch an 

Unternehmen orientieren, die einen ZPA bereits implementiert haben und Vergleichswerte an-

stellen. Die Entscheidung ob die Stelle als ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 

ausgeschrieben wird, ist der Unternehmensführung überlassen. Dennoch wäre die Einstellung 

in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ein Signal mit Außenwirkung. Es würde vermittelt werden, 

dass die Implementierung zukunftsweisend und langfristig gedacht ist.  

	
	
Für die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters ist es daher von Bedeutung die auf-

geführten benötigten Ressourcen vorab seitens des Managements in Zusammenarbeit mit 

den beteiligten Akteuren zu eruieren.  
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4.2 Evaluation Implementierung 

	
„Der Begriff Evaluation stammt von dem lateitnischen Wort ‚valor‘ ab, d.h. Wert, und der Vor-

silbe e/ex, d.h. aus. Zusammen bedeutet dies ‚einen Wert aus etwas ziehen‘, also eine Be-

wertung vornehmen.“ (Stockmann 2002, S. 2). 

Die Evaluation der Implementierung des zentralen Praxisanleiters ist daher als Beurteilung zu 

verstehen. Diese soll dazu beitragen, zu überprüfen, ob die Ziele, die mit der Einführung an-

gestrebt waren, erreicht wurden. Die Evaluation ist als Qualitätssicherungsmaßnahme zu se-

hen. 

„Evaluationen können dazu beitragen, die Qualität eines Programms, einer Maßnahme oder 

einer Dienstleistung zu verbessern.“ (Stockmann 2002, S. 2). 

 

Nach Stockmann (2002) „…können mit der Evaluation vier miteinander verbundene Ziele an-

gestrebt werden: 

 

(1) die Gewinnung von Erkenntnissen 

(2) die Ausübung von Kontrolle 

(3) die Schaffung von Transparenz, um einen Dialog zu ermöglichen 

(4) die Dokumentation des Erfolgs (Legitimation).“ (Stockmann 2002, S. 3). 

 

	
Abbildung 5: Ziele einer Evaluation. 

Quelle: vgl. Stockmann 2002, S. 3. 
 
	
Die aufgeführten Ziele der Evaluation werden in den nachfolgenden Punkten näher erläutert 

und in Zusammenhang mit der Implementierung eines zentralen Praxisanleiters gesetzt.  
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4.2.1 Erkenntnisfunktion 

„Evaluationen sollen Erkenntnisse liefern, die den Auftraggebern der Evaluation und den Ziel-

gruppen des Programms (Evaluationsgegenstands) nutzen… Ziel der Informationssammlung 

ist die Gewinnung von Erkenntnissen, um diese anhand der vereinbarten oder der im Pro-

gramm bereits vorgegebenen Bewertungskriterien zu beurteilen und um daraus Steuerungs-

entscheidungen abzuleiten.“ (Stockmann 2002, S. 3)  

Der Aufraggeber der Evaluation ist das Unternehmen. Mit der Evaluation soll die Wirksamkeit 

und Nachhaltigkeit der Implementierung eines zentralen Praxisanleiters bestimmt werden. 

Aufgabe der Evaluation im Zusammenhang mit der Einführung des ZPA ist eine Zwischenbi-

lanz zu ziehen, inwiefern diese bisher als erfolgreich bzw. erfolglos zu betrachten ist.  

Dabei bietet sich an, die Evaluation anhand der Qualitätsdimensionen – Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität - durchzuführen (vgl. Lange-Weishaupt & Peper 2009, S. 13). 

„Unter Strukturqualität werden die Rahmenbedingungen…,[unter Prozessqualität]…die Art 

und Weise…[und unter Ergebnisqualität] … die Güte [der Anleitungen] bezeichnet.“ (Quern-

heim 2013, S. 83 f.). 

Folgende potentielle Leitfragen zur Evaluation, bezogen auf die Qualitätsdimensionen, können 

gestellt werden. Diese sind angelehnt an Quernheims (2013) Fragen zu den Qualitätsdimen-

sionen (vgl. Quernheim 2013, S. 83 f.). 

 

Strukturqualität 

• Wie viele Auszubildende hat der zentrale Praxisanleiter zu betreuen? 

• Wie viele Anleitungstermine werden mit den einzelnen Auszubildenden vereinbart? 

• Mit welchen Stellen/Akteuren muss kooperativ zusammengearbeitet werden? 

• Was sind die tatsächlichen Anforderungen und Aufgaben eines ZPA? 

• Welche Ressourcen werden für eine qualitative Anleitung bereitgestellt? 

• Welche sozio-kulturelle Einflüsse gilt es bei der Anleitung der Auszubildenden zu beach-

ten? 
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Prozessqualität 

• Wie ist die Zusammenarbeit mit dezentralen Praxisanleitern und Stationsleitungen? 

• Wie ist die Zusammenarbeit mit Pflegepädagogen und Schulleitung? 

• Wie ist die Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung? 

• Wie ist die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren, die an der Ausbildung direkt bzw. indi-

rekt beteiligt sind? (z.B. Ärzte, Qualitätsmanagement, usw.) 

• Welche Ausbildungsstandards können den Ausbildungsprozess zugeschrieben werden? 

• Wie ist der Austausch zwischen Theorie und Praxis? 

• Liegt der praktischen Ausbildung ein Pflegemodell zugrunde, auf das der ZPA sein päda-

gogisches Handeln begründet? 

 

Ergebnisqualität 

• Wie ist die Zufriedenheit der Auszubildenden im Zusammenhang mit der Anleitung durch 

den zentralen Praxisanleiter? 

• Wie ist die Zufriedenheit von Patienten, dezentralen Anleitern, Stationsleitungen und -

teams in Bezug auf den Kompetenzerwerb der Auszubildenden? 

• Welche Veränderungen der Pflegequalität bei der Ausführung von Tätigkeiten der Auszu-

bildenden sind zu beobachten in Bezug auf: 

o ohne vorheriger Anleitung 

o Lernen durch Beobachtung 

o Lernen durch Versuch und Irrtum 

o Gezielte Anleitung 

• Welche Veränderungen der Haltung bezüglich Praxisanleitungen in Zusammenhang mit 

der Implementierung eines zentralen Praxisanleiters sind festzustellen? 

• Welche Auswirkungen sind mit der Einführung eines ZPA in Bezug auf die Patienten ist zu 

beobachten? 
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4.2.2 Kontrollfunktion 

„In der Regel steht bei der Evaluation eines Programms zwar in erster Linie das Interesse im 

Vordergrund, Erkenntnisse zu gewinnen … Doch gleichzeitig legt eine Evaluation offen, ob 

alle … Beteiligten ihre Aufgaben erfüllen, den eingegangenen Verpflichtungen nachkommen, 

… etc. D.h. mit jeder Evaluation ist direkt oder indirekt auch eine Form von Kontrolle verbun-

den.“ (Stockmann 2002, S. 4.). 

Im Zusammenhang mit der Einführung eines zentralen Praxisanleiters bedeutet dies, dass 

durch die Evaluation überprüft wird, ob die mit in der Stellenbeschreibung aufgeführten beruf-

lichen und hausinternen Aufgaben auch in der Praxis umgesetzt werden. Auch wird überprüft, 

ob der Träger der Ausbildung die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellt, dass eine profes-

sionelle Anleitung erfolgen kann.  

	
	
4.2.3 Lernfunktion 

„Evaluationen bieten die Chance für Transparenz und Dialog … Auf der Basis der ermittelten 

Ergebnisse kann gemeinsam und für alle transparent bilanziert werden, wie erfolgreich die 

Zusammenarbeit verläuft, wo die größten Erfolge zu verzeichnen sind und wo Defizite auftre-

ten, um daraus Konsequenzen für die Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit zu ziehen. 

D.h. jede Evaluation bietet eine Basis für gemeinsames Lernen.“ (Stockmann 2004, S.4).  

Mittels der vorab formulierten, möglichen Leitfragen zur Evaluation, kann der aktuelle Ist-Stand 

der Implementierung ermittelt werden. Anhand gewonnener Erkenntnisse wird verdeutlicht, 

welche sowohl positiven als auch negativen Folgen in Zusammenhang mit der Einführung ei-

nes ZPA in Zusammenarbeit mit dem Lernort „Schule“ und dem Lernort „Praxis“ aufgetreten 

sind. Die gesammelten Ergebnisse sollen jedoch nicht als Kritik verstanden werden, sondern 

zeigen einen Optimierungsbedarf an, anhand dessen Schlussfolgerungen für das künftige 

Handeln ermittelt werden. Dies ist zielführend, um eine qualitative und professionelle zentrale 

Praxisanleitung langfristig zu etablieren.  

 

	
4.2.4 Legitimitätsfunktion 

„Die mit Hilfe der Evaluation gewonnene Datenbasis bietet die Möglichkeit, nachprüfbar nach-

zuweisen, mit welchem Input, welcher Output und welche Wirkungen über die Zeit hinweg 

erzielt wurden … Die Ergebnisse können dann zur Legitimation der eigenen Arbeit genutzt 

werden.“ (Stockmann 2004, S.4). 
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Für die Implementierung sind die gewonnenen Informationen der offizielle Nachweis, welche 

Auswirkungen das pädagogische Handeln eines zentralen Praxisanleiters hat. Somit kann der 

ZPA vor allen beteiligten Akteuren sein Aufgabenfeld legitimieren. Dies lässt keine Zweifel 

offen, ob die Einführung als positiv oder als negativ zu betrachten ist.  

 

Fraglich ist dennoch, ob eine einzige Evaluation ausreichend ist. Sinnvoller scheint es, eine 

einzelne Evaluation zu einem „…kontinuierlichen Monitoring aus[zubauen] … Anders als bei 

Evaluationen, die singulär zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden, ist Monitoring 

eine Daueraufgabe … [angestrebte Ziele zu erreichen].“ (Stockmann 2002, S. 9). 
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5. Kritik, Fazit und Ausblick 

	
In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde der Frage nachgegangen, welche Anforderungen 

und Aufgaben ein zentraler Praxisanleiter zu erfüllen hat, damit eine erfolgreiche Implemen-

tierung im stationären Setting gelingen kann. Dies wurde mittels Literaturbelegen dargestellt 

und verdeutlicht.  

 

Die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters stellt derzeit eine Möglichkeit dar, um die 

nach dem neuen Pflegeberufereformgesetz geforderte Anleitungszeit von mindestens zehn 

Prozent pro Praxiseinsatz der Auszubildenden gewährleisten zu können. Viele Unternehmen 

schaffen derzeit Stellen für zentrale Praxisanleiter, klar definierte Stellenbeschreibungen feh-

len jedoch.  

 

Mit der Generierung einer Stellenbeschreibung, mit dem Fokus auf Anforderungen und Auf-

gaben eines zentralen Praxisanleiters, soll für Unternehmen, die gedenken, einen zentralen 

Praxisanleiter zu implementieren, eine Orientierungshilfe gegeben werden. Ebenso wurden 

Rahmenbedingungen in Betracht gezogen, die sich auf eine erfolgreiche Implementierung ei-

nes zentralen Praxisanleiters auswirken können. Zuletzt wurden Zielfunktionen der Evaluation 

der Einführung eines ZPA erläutert.  

 

Grundlegende Erkenntnis ist, dass der zentrale Praxisanleiter ein Gesundheits- und Pflegepä-

dagoge in der Tätigkeit eines Praxisanleiters ist. Das Anforderungsprofil nach DQR-Niveau-

stufe sechs scheint sinnvoll im Zusammenhang mit der hochschulischen Pflegeausbildung.  

Studierende der Pflege sollen einen Praxisanleiter zur Seite gestellt bekommen, der sein pfle-

gerisches und pädagogisches Handeln auf wissenschaftlichen Grundlagen fundiert.  

 

Der ZPA ist eine Stabstelle der Pflegedienstleitung und lediglich dieser unterstellt. Das bedeu-

tet, dass er seinen Arbeitsplatz unter Rücksprache mit seinem Vorgesetzten eigenständig un-

ter pädagogischen sowie gesetzlichen Aspekten gestalten kann. Er ist dafür verantwortlich, 

dass die geforderten zehn Prozent Anleitungszeit nach Pflegeberufereformgesetz gewährleis-

tet werden. Durch die gezielte Auswahl diverser Methoden der Praxisanleitung trägt er dazu 

bei, dass das Ausbildungsziel künftiger Pflegefachfrauen bzw. –männer erreicht wird.  

 

Da die gegenwärtige praktische Ausbildung eher unstrukturiert gestaltet ist und auf das Einü-

ben von Fertigkeiten abzielt, soll der zentrale Praxisanleiter den Fokus auf den Kompetenzer-

werb der Auszubildenden legen. Zudem unterstützt er eine kritisch-reflexive Persönlichkeits-

entwicklung der Auszubildenden.  
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Der ZPA versteht sich in seiner Rolle als Lernbegleiter, -berater und Coach. Er regt zur be-

wussten Reflexion der eigenen Lernprozesse der Auszubildenden an. Das kritisch-reflexive 

Nachdenken über das eigene Handeln soll zur beruflichen Handlungskompetenz befähigen. 

	
Sein Aufgabenbereich gliedert sich in berufliche und hausinterne Aufgaben. Dabei stellen die 

hausinternen Aufgaben einen Aufgabenbereich dar, der einen Großteil der Tätigkeiten eines 

ZPA wiederspiegeln. Besonders die An- und Begleitung neuer Mitarbeiter, v. a. von Anerken-

nungspraktikanten aus Drittstaaten könnten den Fokus, unter dem die Stelle eines zentralen 

Praxisanleiters geschaffen wurde, verschieben. Aufgrund des Personalmangels rekrutieren 

viele Kliniken Mitarbeiter aus Drittstaaten, u.a. z.B. Mexiko, Philippinen oder Syrien. Der zeit-

liche Aufwand, um eine qualifiziere und professionelle Praxisanleitung dieser zusätzlich ge-

währleisten zu können, stellen eine mögliche Herausforderung für den ZPA dar.  

 
Damit eine erfolgreiche Implementierung gelingen kann, sollte sich der Träger der praktischen 

Ausbildung die Frage stellen, welche Haltungen im Unternehmen bezüglich praktischer Aus-

bildung vorherrschen. Versteht sich das Unternehmen als Lernende Organisation, arbeitet es 

kooperativ mit dem Lernort Schule zusammen und stellt es die nötigen Ressourcen zur Verfü-

gung, kann eine erfolgreiche Einführung eines zentralen Praxisanleiters gelingen.  

	

Zusätzlich bedarf die Implementierung der Stelle einer Evaluierung. Diese beurteilt die Einfüh-

rung des ZPA und stellt eine Qualitätssicherungsfunktion dar. Anhand der gewonnenen Er-

kenntnisse können weiterführende Fragestellungen abgeleitet werden.  

 

Sinnvoll scheint es, im Zuge der Einführung zentraler Praxisanleiter Forschungen anzustellen, 

welche Anforderungen und Aufgaben tatsächlich erfüllt werden. Ebenso interessant wäre es 

zu ermitteln, wie sich die Qualität der Ausbildung nach Einführung eines zentralen Praxisan-

leiters verändert hat. 

 

Die vorliegende Arbeit zeigt deutlich auf, dass es eines zentralen Praxisanleiters mit hoch-

schulischer Ausbildung bedarf, der über pflegepädagogisches und pflegewissenschaftliches 

Wissen verfügt.  

Aber: Betrachtet man den gegenwärtigen Stellenmarkt, ist festzustellen, dass bereits viele 

Stellen des Pflegepädagogen unbesetzt bleiben, mangels fehlendem, qualifiziertem Personal. 

Damit ist auch im Falle einer Stellenbesetzung eines zentralen Praxisanleiters zu rechnen.  
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Um die gesetzlich geforderte Anleitung dennoch gewährleisten zu können, werden die Stellen 

wohlmöglich mit Mitarbeitern besetzt, die lediglich die Weiterbildung zum Praxisanleiter vor-

weisen können. Dies ist legitim, sofern es bereits keine anderen gesetzlichen Vorgaben wie 

bereits vorab dargestellt, gibt. Dennoch wäre mit Qualitätseinbußen zu rechnen.  

 

Kritisch zu betrachten gilt es, ob Bachelorabsolventen der Pflegewissenschaft bzw. Bachelor-

absolventen des Pflegemanagements, die ebenfalls auf DQR-Niveaustufe sechs angesiedelt 

sind, ebenso als zentraler Praxisanleiter geeignet wären. Dieser Frage wird in der vorliegen-

den Arbeit nicht nachgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Pflegepädagoge die 

Stelle als zentraler Praxisanleiter besetzen soll.  

 

Das Bedürfnis der Unternehmen, einen zentralen Praxisanleiter im stationären Setting zu im-

plementieren, ist geprägt durch die geforderte Anleitungszeit nach dem neuen Pflegeberufere-

formgesetz. Dies wird in dieser Arbeit deutlich. Die Forderung nach gezielter, quantitativer und 

qualitativer Praxisanleitung aus der Perspektive der Auszubildenden, welche aus dem ver.di 

Ausbildungsreport von 2015 deutlich hervorgeht, wird in dieser Arbeit vernachlässigt. Es wird 

vordergründig die Perspektive des Trägers der praktischen Ausbildung beleuchtet, welchen 

Nutzen die Implementierung eines zentralen Praxisanleiters darstellt.  

 

Abschließend gilt es festzuhalten, dass der zentrale Praxisanleiter nicht alleinig die Verant-

wortung der praktischen Ausbildung trägt. Dafür sind der Träger und alle Mitarbeiter, die an 

der praktischen Ausbildung beteiligt sind, gemeinschaftlich verantwortlich. Die Implementie-

rung eines zentralen Praxisanleiters stellt jedoch ein großes Potential zur Verbesserung der 

Ausbildungsqualität in der praktischen Pflegeausbildung dar. Im Zuge der Professionalisierung 

der Pflege scheint die Schaffung solcher Stellen zukunftsträchtig und richtungsweisend.  
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